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Mitteilung an die Anteilinhaber 

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund (SICAV) (die „Gesellschaft“) teilt hiermit mit, 

dass die Ausgabe von Anteilen der folgenden Anteilklassen (im Folgenden „Anteilklassen“) des 

Teilfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares („Teilfonds“) 

wiederaufgenommen wird: 

Anteilklasse ISIN WKN 

P2 (USD) LU2083965363 A2PVZF 

PT2 (EUR) LU2223158671 A2QBUG 

W (USD) LU1997245680 A2PK1D 

W7 (USD) LU1997245763 A2PK1E 

WT (GBP) LU1997245847 A2PK1F 

WT (USD) LU1997245920 A2PK1G 

WT4 (USD) LU2178609033 A2P4XL 

Die Ausgabe von Anteilen der oben genannten „Anteilklassen“ wird ab dem Stichtag für den 

Handelstag 1. Juli 2022 und bis auf weiteres wieder aufgenommen. 

Zeichnungsanträge für Anteile der oben genannten „Anteilklassen“, die nach 11:00 Uhr MESZ am 1. 

Juli 2022 bei den jeweiligen kontoführenden Stellen, den Vertriebsgesellschaften, den Zahlstellen 

oder der Register- und Transferstelle eingehen, werden gemäß dem Verkaufsprospekt ausgeführt. 

Anträge auf Rücknahme und Umtausch von Anteilen aller Anteilsklassen des Teilfonds bleiben davon 

unberührt und werden weiterhin angenommen. 

Der Verkaufsprospekt ist kostenlos am Sitz der Gesellschaft, bei der Verwaltungsgesellschaft in 

Frankfurt am Main und bei den Informationsstellen der Gesellschaft (z. B. Zweigniederlassung 

Luxemburg der State Street Bank International GmbH in Luxemburg oder Allianz Global Investors 

GmbH in der Bundesrepublik Deutschland) in allen Ländern erhältlich, in denen der Teilfonds für den 

öffentlichen Vertrieb zugelassen ist. 

Senningerberg, Juni 2022 

Im Auftrag des Verwaltungsrats 

Allianz Global Investors GmbH 

 

Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Originaldokuments. Für den Fall von Unstimmigkeiten 

oder Mehrdeutigkeiten hinsichtlich der Auslegung der Übersetzung ist die englischsprachige 

Originalfassung ausschlaggebend, solange dies nicht gegen die örtlichen Gesetze der betreffenden 

Rechtsordnung verstößt. 


